
COVID VOUCHER AUS DEM 
JAHR 2020
Abgelaufene Gutscheine müssen 
erstattet werden

Es ist nun 30 Monate her, seit die ersten 
Voucher für Covid-bedingte Absagen von 
Reisen - in Anwendung des damals in Kraft 
getretenen „Cura Italia“ Dekrets - ausgestellt 
wurden. Konkret geht es hier um jene Vou-
cher, die zu Reiseverträgen ausgestellt wur-
den, die zwischen dem 11. März und dem 
30. September 2020 geplant waren und de-
ren Auflösung aufgrund einer sogenannten 
nachfolgenden Unmöglichkeit (Lockdown, 
Hotelschließung, Reiseverbote, Coronaqua-
rantäne…) bis zum 31. Juli 2020 erfolgt ist. 
Die Gültigkeit dieser Gutscheine wurde mit-
tels Gesetz  mehrfach verlängert, zunächst 
auf 18, dann auf 24 Monate und letztendlich 
auf 30 Monate. Nun sind viele davon end-
lich fällig und die Reiseunternehmen müssen 
diese innerhalb von 14 Tagen erstatten. Dies 
sollte zwar automatisch geschehen, es ist je-
doch sicher ratsam, dass die Betroffenen sich 
an die jeweiligen Unternehmen wenden 
und die Erstattung ausdrücklich beantra-
gen. Weitere Informationen dazu unter: htt-
ps://bit.ly/3f6ecIe. 

DIGITAL-ABOS
So verlieren Sie nicht den Über-
blick!
Das Angebot an digitalen Dienstleistungen 
hat sich in den letzten Jahren stark weiterent-
wickelt. Immer mehr Dienstleistungen, die 
früher als Produkte oder in Form von Soft-
ware-Lizenzen vertrieben wurden, werden 
mittlerweile als Abonnements angeboten. 
Es gibt unzählige Beispiele: Diese reichen 
vom Streaming von Videos oder Musik über 
Abonnements von Zeitungen oder Online-
Magazinen bis hin zum Kauf von Software 

auf Jahres- oder Monatsbasis, die es er-
möglichen, immer über die aktuellste Ver-
sion zu verfügen. Oftmals werden Dienste, 
die nicht genutzt oder nicht mehr benötigt 
werden, beibehalten. Jeder einzelne davon 
kostet vielleicht nur ein paar Euro, aber zu-
sammengenommen können sie das Porte-
monnaie ganz schön strapazieren! Wir ra-
ten Ihnen daher, Ihre Abonnements stets 
im Auge zu behalten, die häufig automa-
tisch erfolgenden Abbuchungen zu über-
prüfen und Dienste, die Sie nicht nutzen 
oder nicht benötigen, zu kündigen.
Lesen Sie auf der Webseite des Europäi-
schen Verbraucherzentrums (EVZ) worauf 
man sonst noch achten sollte: https://bit.
ly/3F8mEkS.

E-COMMERCE
Mehr Schutz für Verbraucher:in-
nen, die von Geschäften auf Sho-
pify einkaufen

In den ersten beiden Jahren der Pandemie 
hat das Online-Shopping EU-weit erheblich 
zugenommen. Das Wachstum des elekt-
ronischen Handels ging jedoch mit einer 
Zunahme von Beschwerden insbesondere 
europäischer Verbraucher:innen über unlau-
tere Praktiken einiger Shops, welche die 
Shopify-Plattform nutzen, einher. Wie aus 
den beim ECC-Net eingegangenen Beschwer-
den hervorgeht, wurden von einigen Shops 
unlautere Geschäftspraktiken, angewandt: 
Es fehlten z. B. jegliche Kontaktinformation 
des Shops. Nach einem 18-monatigen Dia-
log zwischen der Europäischen Kommissi-
on, dem Netzwerk für die Zusammenarbeit 
im Verbraucherschutz (CPC-Netzwerk) und 
Shopify wurde eine Einigung erzielt, um die 
Sicherheit der EU-Verbraucher:innen, die von 
Geschäften auf der Plattform kaufen, zu ver-
bessern. Für weitere Informationen: https://
bit.ly/3z87N6o
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FALL DES MONATS

Eine niederländische Verbraucherin, 
die nach Italien reiste, hatte bei einer 
Autobahnmautstelle ein Problem: Es 
gelang ihr nicht, den fälligen Betrag 
zu bezahlen, weil ihre Kreditkarte 
nicht akzeptiert wurde. Nach eini-
gen Minuten wurde die Schranke der 
Mautstelle trotzdem angehoben, um 
den Verkehr nicht weiter zu behindern 
und die Verbraucherin fuhr ohne zu 
bezahlen durch.
Einige Monate später erhielt die Ver-
braucherin eine Mitteilung von einer 
Inkassostelle und bezahlte einsich-
tig den fälligen Betrag per Überwei-
sung. Zwei Monate später erhielt die 
niederländische Verbraucherin erneut 
eine Zahlungsaufforderung, wieder 
wegen Nichtzahlung der Maut. Da die 
Verbraucherin die Autobahn nur ein-
mal benutzt hatte, wandte sie sich zur 
Klärung an die Inkassostelle. Sie er-
hielt aber keine Antwort und wandte 
sich an das Europäische Verbraucher-
zentrum (EVZ) in den Niederlanden, 
welches seinerseits das EVZ Italien 
um Unterstützung bat. Dieses interve-
nierte und es stellte sich heraus, dass 
die Überweisung nicht korrekt der 
offenen Position der Verbraucherin 
zugeordnet worden war. Die zweite 
Zahlungsaufforderung wurde somit 
storniert und die Verbraucherin er-
hielt keine weiteren Zahlungsauffor-
derungen.
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